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Erste Änderung der Studienordnung der Universität Ulm bis zum Ersten Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung des Studiengangs Humanmedizin (Vorklinik)  

vom 21.12.2010 
 
Aufgrund von § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg (LHG) in 
Verbindung mit § 34 LHG (GBl. vom 01. Januar 2005 S. 1 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes zur Verbesserung des Hochschulzugangs beruflich Qualifizierter und der 
Hochschulzulassung (GBl. vom 15. Juni 2010 S. 422 ff)) hat der Senat der Universität Ulm 
auf Vorschlag der Medizinischen Fakultät am 09. Dezember 2010.die nachstehende 
Änderung der Studienordnung der Universität Ulm bis zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung des Studiengangs Humanmedizin (Vorklinik) beschlossen. Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 
3 LHG hat der Präsident am 21. Dezember 2010 seine Zustimmung erteilt. Das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung Baden – Württemberg hat das Einvernehmen zur 
Zustimmung gemäß § 34 Abs. 1 Satz 4 LHG mit Schreiben vom 08.02.2011, Az.:55-5411.3 
erteilt. 
 
Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 
Nach Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetztes sind Frauen und Männer gleichberechtigt; alle 
Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten für Frauen und Männer in 
gleicher Weise. 
 
Artikel 1 
Die Studienordnung der Universität Ulm bis zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung des 
Studiengangs Humanmedizin (Vorklinik) vom 02.08.2005 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 Abs. 6 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

Die Prüfung ist auch bestanden, wenn die Zahl der vom Studierenden zutreffend 
beantworteten Fragen um nicht mehr als 10% die durchschnittlichen Prüfungsleistungen 
aller Prüfungsteilnehmer an einer Prüfung unterschreitet und der Prüfling mindestens 
50% der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat.  

 
2. § 3 Absatz 6 Satz 4 wird gestrichen. 
 
Artikel 2 
§ 6 In-Kraft-Treten 
 
1. Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.10.2010 in Kraft. Sie wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Ulm veröffentlicht. 
2. In die nachfolgende Veröffentlichung der Studienordnung Medizin werden die 

Änderungen dieser Satzung eingefügt.  
 
Ulm, den 21. Dezember 2010 
gez. 
(Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling)  
- Präsident - 
 


